The Phone House Januar 2004, Kundenauftrag fiir Mobilfunk

Auftrag Telekommunikation

1. lhre Angaben
Kunde/Rechnungsempfanger
L, al L[] ]

meine Kundennummer lautet

oder Mobilfunknummer lautet

A L 7 O O O O
hitte geben Sie uns zuerst Ihr
personliches Passwort ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
DFrau DHerr DTiteI: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
vomame || | | L L L]
Name | L Lo L
e - I I O

D Reisepass

S O A

Ausgewiesen durch: D Personalausweis

Art der Aufenthaltsgenehmigung:

Freiwillige Angaben

perztatigket || | | | | | | [ [ [ [ [ [ ]
D Arbeitnehmer D Beamter D Rentner D Azubi D Wehrdienst

Branche | L

bitte geben Sie uns zuerst lhr
persdnliches Passwort ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Firma I O o A

Bevollméchtigter‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ “
e

Ansprechpartner““““““““‘

oS I O O O O B

Personengesellschaft

[ToHG [1kG [1GBR [ | GmbHi.Gr. [ |Selbstindig [ | Offentl. Einrichtung
Kapitalgesellschaft

[ IGmbH [ | GmbH&Co. [ | GmbH&Co.KG [ |1AG [ ]KGAA

Andere Gesellschaftsform

amtsger. || | | | | [ | [wanmel L1 [ | [ ]
Handelsregisterauszug beifiigen! (Wenn Unterzeichner It. Handelsregister-Auszug nicht
unterschriftberechtigt ist, bitte eine Kopie der Vollmacht beifigen.)

Adressen

StraBe/Nr.
PLZ/Ort

L
L |
L |
Fax ‘ ‘
E-Mail
Vorherige Adresse

3 A N N A
pzoe L L L L L]

Einzugsermachtigung

Bitte unbedingt eintragen! Kontoinhaber und Vertragspartner miissen identisch sein!

BLZ ‘ ‘ ‘
kone |
L[|
L[]

Geldinstitut

Kontoinhaber

The Phone House Telecom GmbH - Miinsterstr. 109
48155 Miinster - Tel. (02506) 9222 22

The Phone House

Bearbeitungsnummer ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

2. Unsere Rechnung
Speicherung der Verbindungsdaten
D geméan §7 TDSV D vollstandig D keine Speicherung

d.h. verkiirzte Speicherung in diesem Fall ist kein EVN méglich
Fiir den Fall, dass der Kunde hier keine Speicherungsart auswahlt oder mehrere Alternativen
zugleich ankreuzt, erfolgt automatisch eine Speicherung geméB der gesetzlichen Regelung, § 7
TDSV. Siehe auch Ziffer 15.3 ¢ der beigefiigten AGB. Soweit die Verbindungsdaten auf Wunsch
des Kunden geldscht (keine Speicherung) oder auf dessen Wunsch, bzw. automatisch (s.o0.)
verkiirzt gespeichert werden, ist The Phone House bei einer Reklamation der Rechnung inso-
weit von der Beweislast fiir die Richtigkeit der Rechnungshdhe befreit.

Einzelverbindungsnachweis

Ich widhle als Nachweis meiner Einzelverbindungen (EVN):

D Nachweis gemas TKV D Comfort Regio Comfort Chrono
(kostenpflichtig) (kostenpflichtig)

Die Erteilung eines EVN bedarf der Beauftragung durch den Kunden. Wenn diese nicht erfolgt, wird
kein EVN erstellt. Ein EVN kann ebenfalls nicht erstellt werden, wenn der Kunde keine Speicherung
der Verbindungsdaten gewiinscht hat. In jedem Fall werden Verbindungsdaten im EVN nach der
oben gewiinschten Speicherungsart, d.h. entweder verkiirzt oder vollsténdig ausgewiesen.

Sofern nicht ausdriicklich die Ldschung der Daten gewiinscht ist, kann nachtraglich kostenpflich-
tig (gem. Preisliste) durch schriftlichen Kundenwunsch ein Einzelverbindungsnachweis fiir den
Speicherungszeitraum von 6 Monaten nach Rechnungsversand angefordert werden.

Bei Verwendung eines Einzelverbindungsnachweises versichert der Kunde, dass alle zum Haushalt
gehdrenden Mitbenutzer dariiber informiert sind oder werden. Bei Betrieben und Behdrden versi-
chert der Kunde, dass die Mitarbeiter informiert sind oder werden und der Betriebsrat oder die Per-
sonalvertretung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften beteiligt wurde.

Rechnungsstellung

D Einzelrechnung je Anschluss

D Sammelrechnung je Kunde (kostenpflichtig)
D Digitale Rechnung (Antrag ist beigefiigt)
3. lhr Mobilfunk-Anschluss

Bitte ausfiillen, falls Kartennutzer nicht Rechnungsempfanger ist
N A

|

|

|

Name ‘ ‘ ‘
Kostenstelle ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| N O
N O

StraBe/Nr. ‘ ‘ ‘
pon

Fiir group easy verwenden Sie bitte das separate Formular.

Tarif/Netz

[1-Mobile| [vodafone] | E-Plus |

Mindestlaufzeit

-ahernaf’rve-tauﬁmE‘(soweit im gewéhlten Tarif méglich)
Tari L PP PP

Netz

Wunschtakt (soweit im gewdhlten Tarif mdglich)
Aktion N T O O A N B B B B

(gilt nicht fiir
Wunschtermin ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘Rufnummernportierung)

Karten-/Funktelefon-Nr.

1.Kar‘[enserien—Nr.‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
R, LN /2 I O O A A B

D Ich wiinsche die Aktivierung einer kostenpflichtigen D-Netz TwinCard

2.Kar‘[enserien—Nr.‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
[Daten | & [ Fax |  [HSCSD| . vosurontounge.pis) | GPRS

Diensteoption““““““““
Daten-Nr. ““““‘

Daten & Fax

Fax-Nr.

D City

BestCity D BestCity Special D BestInternational

D International

T-Mobile Lokal

Vodafone D2

E-Plus City
Wunschvorwahl(en) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(ggf. kostenpflichtig)
Dtalkeasy Dsmseasy
Die Sparopti E-Plus »Partner & Family« bitte telefonisch unter 025 06/9222 22 einrichten lassen!

02506/92219 261
02506/922 19 262

Fax-Nummern: Privatkundenauftrage:

Firmenkunden:


chef1
(soweit im gewählten Tarif möglich)

chef1

chef1
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Bitte unbedingt

e/ Name, Vorname ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ausfiillen!

Rechnungsempfénger

D Ich verzichte auf die kostenfreie Aktivierung der Standard-Mail-/Mobilbox

D Ich wiinsche die Aktivierung der kostenpflichtigen Vodafone-Profibox

Roaming und International Calls

D nicht gewiinscht
D Ich wiinsche die Einrichtung einer kostenpflichtigen 0190er Sperre

Rufnummern-Ubermittiung

D nein

Als Standard ist die Ubermittlung Ihrer Mobilfunktelefon-Nr. beim Angerufenen einge-
stellt. Mit der Tastenkombination #31# [Zielrufnummer] kdnnen Sie die Ubermittlung
Ihrer Rufnummer jederzeit fallweise unterdriicken.

Falls Sie die Option »nein« (= Keine Ubermittlung der eigenen Mobilfunktelefon-Nr.
beim Angerufenen) wahlen, kdnnen Sie jederzeit mit der Tastenkombination «31#
[Zielrufnummer] Ihre Rufnummer fallweise Gbermitteln.

D Antrag ist beigefigt

LR GLEIR TR (nur bei E-Plus)

D Antrag ist beigefligt

Telefonbuch-Eintrag

D ja, Telefonbuch D ja, elektronische Verzeichnisse D nein, kein Eintrag

4. Unterschrift des Mobilfunkvertrages

Ich erméchtige The Phone House Telecom widerruflich, die Rechnungsbetrdge von dem
oben genannten Konto oder von einem anderen Konto, das ich The Phone House
zukiinftig benennen werde, im Lastschriftverfahren abzubuchen. Die Bedingungen fir
die Teilnahme am Lastschriftverfahren (Abs. 5.5 der Geschéftsbedingungen) erkenne
ich an. Ich erméchtige meine kontofiihrende Bank widerruflich, The Phone House allge-
meingehaltene bankibliche Auskiinfte zur Bonitatspriifung zu erteilen, die im Zusamm-
menhang mit der Freischaltung und der Benutzung von The Phone House-Diensten
erforderlich sind. Ohne Einzugserméchtigung wird eine Bearbeitungsgebiihr nach
Preisliste erhoben.

Ich (Wir) willige(n) ein, dass die in dem ausgehdndigten Merkblatt aufgefiihrten Daten
an den Fraud Prevention Pool (FPP), Biirgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG,
Hamburg, dbermittelt werden. Aufgabe des FPP ist es, den Vertragspartnern Informa-
tionen zu geben, um sie vor Forderungsausféllen zu schiitzen und ihnen gleichzeitig die
Méglichkeit zu erdffnen, den/die Kunden bei Verlust der TK-Karte und/oder Missbrauch
vor weitergehenden Folgen zu bewahren. Die iibermittelten Daten werden ausschlieB-
lich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.

Datenschutzerkldrung

Ich beantrage die portofreie Zusendung der kostenlosen Kundenzeitschrift und

— stimme der Verarbeitung und Nutzung meiner Bestandsdaten zur Beratung,
Werbung und Marktforschung
sowie

—der Verarbeitung und Nutzung meiner Verbindungsdaten zur bedarfsgerechten
Gestaltung der The Phone House-Serviceleistungen zu.

Mit der Kontaktaufnahme zu Werbezwecken
- per SMS

- E-Mail

— Brief

- Telefon

bin ich einverstanden.

Falls nicht einverstanden, bitte, gegebenenfalls auch nur einzelne Passagen,
streichen. The Phone House weist ausdriicklich darauf hin, dass es sich bei der
Datenschutzerkldrung um ein freiwilliges Einverstdndnis des Kunden handelt.
Aufgrunddessen steht die Streichung der gesamten Datenschutzerkldrung oder
lediglich einzelner, darin enthaltener, Verarbeitungstatbestdnde und Kontaktarten
im Belieben des Kunden. Die Einverstandniserklarung zum Datenschutz wird durch
die Unterschrift auf diesem Auftragsformular wirksam in den Mobilfunkvertrag
einbezogen und ist jederzeit widerrufbar.

Bearbeitungsnummer
(vom Vertriebspartner auszufiillen!) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Mit der Unterschrift erkenne ich die beigefiigten Allgemeinen Geschéftsbedingungen sowie die
Preise It. ausgelegter Preisliste an. Ich bestatige mit meiner Unterschrift die Kenntnisnahme
der nebenstehenden SCHUFA-KIausel. Ich habe insbesondere die Hinweise zur Ubermittlung
von Daten an die SCHUFA, auch aufgrund nicht vertragsgeméBer Abwicklung des Vertrages
zur Kenntnis genommen.

Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen sowie die Preisliste fir The Phone House-Dienstlei-
stungen sind Bestandteil des Vertrages.

O

Datum, Unterschrift Kunde/Rechnungsempfénger

5. Rufnummernportierung
D Ja

abgebender Diensteanbieter ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Rufnummernportierung

abgebender Netzbetreiber ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

alte Kundennummer beim
abgebenden Diensteanbieter

LAk

zu portierende Rufnr.

portierende Daten-Nr. ‘ ‘

N O O B
I 7 O I A A
I
I O T

portierende Fax-Nr. ‘ ‘

Formular zur Portierung mehrerer Rufnummern ist als Anlage beigefiigt. D

Vertragsende(fri]hestmégl.Portierungstermin)‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

D Ja
D Credit D Debit

Ich beauftrage die The Phone House Telecom GmbH mit der Portierung meiner Ruf-
nummer(n) von meinem bisherigen Diensteanbieter zu sich und bestatige, dass die
vorstehenden Angaben vollstdndig und korrekt sind. Ich bin inshesondere berech-
tigt, iiber die angegebene(n) Rufnummer(n) zu verfiigen und Ihre Portierung zu ver-
anlassen. Mir ist bewusst, dass fiir die Portierung meiner Rufnummer zusétzlich zu
den beigefiigten Allgemeinen Geschidftshedingungen die gleichfalls beigefiigten
Portierungshedingungen gelten. Ich habe davon Kenntnis genommen und bin ein-
verstanden, dass bei Annahme meines Mobilfunkauftrages (oben Ziffer 4) durch The
Phone House, ein wirksamer Mobilfunkvertrag zustande kommt, der aber unter dem
Vorbehalt steht, dass die Portierung meiner Rufnummer(n) maglich ist; dement-
sprechend kann der Mobilfunkvertrag wegfallen, wenn sich die Portierung als
unmaglich herausstellt (im einzelnen Ziffer 3 der Portierungsbedingungen). Soweit
ich die Portierung mehrerer Rufnummern beantrage, geniigt jedoch die Portierung
nur einer Rufnummer, wenn die Portierung im iibrigen nicht maglich ist.

spater gewiinschter Portierungstermin
(falls vom Vertragsende abweichend)

Kiindigungsbestétigung ist beigefiigt

bisherige Vertragsart

O

Datum, Unterschrift Kunde/Rechnungsempféanger

6. Vertriebspartner
Héndler-Code \_‘_‘_‘_‘_‘ Verkéiufer—Nr.\_‘_‘_‘

Datum, Unterschrift Vertriebspartner

’731empel



The Phone House Telecom GmbH - MiinsterstraBe 109 - 48155 Miinster
Tel. (02506) 922222 - Fax (02506) 922419 - www.phonehouse.de

SCHUFA-Klausel

SCHUFA-Klausel zu Telekommunikationsantragen

Ich willige ein, dass The Phone House Telecom GmbH der SCHUFA Holding AG, Hagenauer Strasse 44, 54203 Wiesbaden,
Daten (ber die Bi i
{iber mich von der SCHUFA erhilt.

Unabhéngig davon wird The Phone House Telecom GmbH auch Daten aufgrund nichtvertragsgeméBen Verhaltens (z.B. For-
derungsbetrag nach Kiindigung, Kartenmissbrauch) tibermitteln. Diese Meldungen diirfen nach dem Bundesdatenschutzge-
setz nur erfolgen, soweit dies nach Abwagung aller betroffenen Interessen zuldssig ist.

Die SCHUFA speichert und iibermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU
Beurteilung der Kreditwiirdigkeit von natiirlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinsti-
tute, Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA Auskiinfte an Handels-, Telekommunikations- und
sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewdhren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten

und i dieses Telekomm trages Ubermittelt und Auskinfte

kt, um diesen i ur

nur zur Verfiigung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittiung
gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Enellung von Auskiinften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergénzend
einen aus ihrem D: d er V
fahren).

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA iiber die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen iiber das
SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthdlt ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfiigung gestellt wird. Die Adresse der
SCHUFA lautet:

SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 600509, 44845 Bochum.

SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

t zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Ver-

Allgemeine Portierungsbedingungen fur die Portierung von Mobilfunk-Teilnehmerrufnummern zur The Phone House Telecom GmbH
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Geltungsbereich der Allgemeinen Portierungshedingungen
Die The Phone House Telecom GmbH (‘The Phone House") erbringt alle ihre auf die Portierung der Mobilfunk-Teil-
nehmerrufnummer des Kunden (Hufnummer) zu The Phone House genchteten Leistungen ausschlieBlich zu den

nachstehenden A Portier jen (,,Portier “), die zusétzlich und ergd u
den All Geschiftsbedil fiir Mobilfunk-Di von The Phone House ('Geschéftsbedingun-
gen") gelten.

Die Portierung dient dazu, die Rufnummer (fiir Sprachtelefonie, soweit nicht anders bezeichnet) und die dazugehérige
Rufnummer der Sprachmailbox des Kunden (sowie nach Wunsch des Kunden gegebenenfalls auch seine Daten- und
Fax-Nummern(vgl. aber Ziffer 4.3)) von dem bisherigen Diensteanbieter und/oder Netzbetreiber des Kunden auf den
vom Kunden gewahlten neuen Diensteanbieter, namlich The Phone House, zu iibertragen ('Portierung"), damit der
Kunde bei seinem Wechsel von seinem bisherigen Diensteanbieter und/oder Netzbetreiber zu The Phone House seine
Rufnummer behalten kann.

Ein Netzbetreiber unterhdlt selbst ein Telekommunikations-(Mobilfunk-)Netz und ist mit dem netztechnischen Betrieb
des i befasst. Di wie The Phone House unterhalten kein solches Netz; sie
beschranken sich auf das Vertragsverhdltnis zum Kunden. Diese "Diensteanbieter'-Funktion nehmen Netzbetreiber
natiirlich auch wahr. Fiir die Zwecke dieser Portierungsbedingungen werden nachfolgend bei Netzbetreibern die Funk-
tionen "Diensteanbieter' und "(technischer) Netzbetreiber" als logisch getrennte Einheiten betrachtet; der Begriff
"Diensteanbieter’ kann somit sowohl einen Netzbetreiber als auch einen reinen Diensteanbieter wie The Phone House
meinen.

VerfahrensmaBige Gr und der F g

Die Portierung von ufnummern von einem Di (‘ab Dif vieter') bzw. Netzbe-

treiber ("abgebender Netzbetreiber") an einen anderen Di ieter (" Di ") bzw. Netz-

betreiber (“aufnehmender Netzbetreiber") stellt einen hoch komplexen, technischen Vorgang dar; fir seine Abwick-
lung haben die am deutschen Markt tétigen Netzbetreiber (T-Mobile, Vodafone D2, E-Plus, u.a.) gemeinsam eine
umfangrelche techmsche Spezifikation ("Spezifikation administrative und betriebliche Ablaufe beim Wechsel des

, Version 3.0" vom 27. Juli 2001, herausgegeben vom MNP Arbeitskreis

Administrative Prozesse) erarbeitet und sich untereinander verpflichtet, diese technische Spezifikation einzuhalten

und die darin vorgesehenen technischen Prozesse und Verfahrensschritte strikt zu beachten. Dementsprechend mis-

sen sich auch die Diensteanbieter wie The Phone House grundsétzlich nach den wesentlichen Schritten dieser Spezi-
fikation richten, da fiir sie die Portierung technisch nur in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern durchfiihrbar ist.

Diese wesentlichen Schritte sind die folgenden:

() Der aufnehmende Diensteanbieter schliet mit dem Kunden einen Mobilfunkvertrag; der Kunde erteilt zugleich
einen Auftrag zur Portierung seiner Rufnummer iiber dem aufnehmenden Di

(Il) Der hmende Di leitet den Portier des Kunden an den abgebenden Diensteanbieter
(den bisherigen Diensteanbieter des Kunden) weiter; dies kann aber nicht friiher als 4 Monate (123 Kalender-
tage) vor dem frithestmdglichen Portierungstermin (Vertagsende + nachstes Schaltfenster) geschehen.

(IIl) Der abgebende Diensteanbieter priift sodann, ob Griinde bestehen, den Pumerungsamrag abzulehnen etwa weil
die Rufnummer zum angegebenen Termin noch vertraglich an den ist
oder weil der Kunde nicht berechtigt ist, die von ihm gewunscme Rufnummer zu nutzen

(IV) Nach positiver Priifung bestétigt der abgebende Di dem aufnehmenden Di die Még-
lichkeit der Portierung und den vom Kunden gewiinschten Portierungszeitpunkt oder vereinbart diesen ander-
weitig.

(V) Der abgebende Diensteanbieter stellt iber den abgebenden Netzbetreiber die Daten iiber die zu portierende Ruf-
nummer |n die Master-Routing-Datenbank ("MRDB") ein; der abgebende Diensteanbieter versieht die Rufnum-
mer ich weiterer Portier dge in seiner eigenen Datenbank mit einem Sperrvermerk.

(V1) Daraufhin teilt der aufnehmende Diensteanbieter die notwendigen Daten des Kunden seinem eigenen, dem auf-
nehmenden Netzbetreiber mit, der seinerseits die entsprechenden Daten in die MRDB einstellt.

(VIl) Stimmen die von dem aufnehmenden Netzbetreiber und die von dem abgebenden Netzbetreiber die in der

MRDB eingestellten Daten iiberein, wird die Portierung zum vorgeseh Zeitpunkt ¢ ihrt.

eibers/ Di

Abschluss des Mobilfunkvertrages bei Rufnummern-Portierung unter aufschiebender Bedingung

Soweit fiir den Kunden die Mdglichkeit der Portierung seiner bisherigen Rufnummer zu The Phone House Vorausset-
zung fiir den Abschluss des Mobilfunkvertrages mit The Phone House ist, nimmt The Phone House den schriftlichen
Auftrag des Kunden (unter Verwendung des hierfiir vorgesehenen Formulars) auf Abschluss des Mobilfunkvertrages
und Portierung seiner Rufnummer vorbehaltlich der Ziffern 2.4 — 2.7 der vorstehenden Geschaftsbedingungen sowie
der nachfolgenden Ziffer 3.2 dieser Portierungsbedingungen durch Ubersendung einer schriftlichen Auftragsbestéti-
gung an.

Der Vertr liber den Mobi trag zwischen The Phone House und dem Kunden nach Ziffer 3.1 steht
jedoch unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Portierung aufgrund der Umstande des Kunden und der von
ihm gemachten Angaben zur Zeit des Portierungsantrags maglich ist, d. h. insbesondere keine Hindernisse fiir die
Portierung im Sinne der nachfolgenden Ziffer 5 bestehen.

Dies bedeutet, dass der Kunde mit The Phone House einen wirksamen Vertrag nach Ziffer 3.1 geschlossen hat und
damit auch vertraglich gebunden ist (vgl. auch Ziffer 5.3), der Vertrag aber bei Unm&glichkeit der Portierung noch
wegfallen kann; hierauf muss der Kunde sich einstellen, bis er eine Mitteilung nach Ziffer 3.6 oder 3.7 von The Phone
House erhilt.

Die Mdglichkeit des Eintritts oder Ausfalls der Bedingung nach Ziffer 3.2 stellt sich erst im Verlauf der Bearbeitung
des Portierungsantrags durch The Phone House als t Di in beit mit dem bis-
herigen Diensteanbieter des Kunden (vgl. Ziffer 2) heraus.

Die Frist fiir die Bearbeitung des Portierungsantrages beginnt mit dem Datum des Eingangs des vollstindigen Portie-
rungsantrages des Kunden und betragt in der Regel zwolf Arbeitstage.

The Phone House kann den Portierungsauftrag frihestens 123 Kalendertage (4 Monate) vor dem friihestmdglichen
Portierungstermin (vgl. Ziffern 6.1 - 6.3) an den abgebenden Diensteanbieter weiterleiten. Insofern kann sich die Frist
nach Ziffer 3.4 um den Zeitraum verléngern, den der Kunde den Antrag auf (Abschluss des Mobilfunkvertrags und)
Portierung vor Beginn dieser Frist von 123 Tagen bei The Phone House einreicht. Im iibrigen ist die Frist nach Ziffer
6.3 fiir die Rechtzeitigkeit des Portierungsauftrags zu beachten.

Vom Eintritt der Bedingung nach Ziffer 3.2 und damit dem endgiiltigen Wirksamwerden des Vertrages wird The
Phone House den Kunden schriftlich informieren; in dieser Mitteilung wird The Phone House den Kunden auch iiber
den genauen Portierungstermin (vgl. Ziffern 6.1, 6.2), die Details des Versands der Telefonkarte an den Kunden
(soweit er sie nicht schon zuvor erhalten hat) und die Voraussetzungen ihrer Freischaltung informieren.

Bei Vorliegen von unbehebbaren Portierungshindernissen im Sinne von Ziffer 5 und dem daraus resultierenden Aus-
fall der Bedingung, d.h. der endgiiltigen Wirk i des i rtrages wird The Phone House den Kun-
den gleichfalls schriftlich unterrichten.

Fiir die Preise fiir die Portierung und Zahlungsbedingungen gilt Ziffer 5 der Geschéftsbedingungen entsprechend.

M i iten fiir Daten- und Fax-Nummern

Beantragt der Kunde bei Einreichung des Antrags auf Abschluss seines Mobilfunkvertrages die Portierung von mehr
als einer Rufnummer (*Mehrfachportierung"), so ist die aufschiebende Bedingung fiir die Wirksamkeit des Vertrages
(vgl. Ziffer 3.2) schon dann erfiillt, wenn die Portierung auch nur einer einzigen Rufnummer méglich ist.

Soweit im Fall der beantragten Mehrfachportierung die Portierung einzelner Rufnummern nicht maglich ist — gleich
aus welchem Grund — beschrénkt sich der Umfang des Mobilfunkvertrages auf die Rufnummern, die portiert werden
konnen.

Soweit der Kunde im Rahmen seines Vertrages mit dem Di {iber seine R
aus auch etwaige Daten- und Fax-Nummern portieren méchte, gilt fiir deren Portierung folgendes:

(n) hin-

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

72

8.1

8.2

8.3

(I) Die bestehenden Daten- und Fax-Nummern kdnnen nur zugleich mit der Rufnummer portiert werden; dies setzt
voraus, dass der Kunde mit dem Antrag auf Portierung seiner Rufnummer zugleich auch die Portierung der
Daten- und Fax-Nummer beantragt. Eine Portierung der Daten und Fax-Nummern, beziehungsweise selbst der
Antrag auf ihre Portierung, sind nach Abgabe des Antrags auf Portierung nur der Rufnummer bei The Phone
House ausgeschlossen.

(Il) Hat der Kunde nur die Portierung seiner Rufnummer beantragt, kann nachtréglich nur noch eine Daten- und Fax-
Nummer unter neuer, aber nicht unter der alten - eben nicht portierbaren - Nummer, eingerichtet werden.

Voraussetzungen der Portierung ; Pflichtangaben des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet, den Portierungsantrag auf dem Formblatt zum Abschluss des Mobilfunkvertrages voll-

sténdig und richtig auszufilllen; dies gilt insbesondere fiir die folgenden Angaben, ohne die das Portierungsverfahren

nicht ordnungsgeman ablaufen kann:

(I) die zu portierende(n) Rufnummer(n),

(I) den bisherigen Diensteanbieter und/oder Netzbetreiber

(I11) die personlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum) bzw. die Rechtsform, Firma, Adresse und die Kunden-
nummer bei dem bisherigen Diensteanbieter und/oder Netzbetreiber

(IV) den Zeitpunkt der Kiindigung sowie der daraus folgenden Beendigung seines bisherigen Vertrages unter Vorlage
der K atigung des Di s (vorbehaltlich Ziffer 5.2).

Soweit der Kunde bei Erteilung des Portierungsauftrages an The Phone House seinen Vertrag mit seinem bisherigen

Diensteanbieter ("Altvertrag”) noch nicht gekiindigt hat, ist der Kunde verpflichtet, den Altvertrag, unverziiglich nach

Erteilung des Portierungsauftrages zu kiindigen und dies The Phone House durch die Uberlassung der Kiindigungs-

bestétigung (oder einer Kopie derselben) des bisherigen Diensteanbieters unverziiglich nach Erhalt nachzuweisen.

Vor Erhalt kann The Phone House das Portierungsverfahren iiber dem abgebenden Di nicht begin-

nen; die Frist in Ziffer 3.4 verlangert sich entsprechend.

Der Kunde darf keinesfalls wahrend der Bearbeitung des Portierungsantrages die Portierung der jeweiligen Rufnum-

mern zu einem weiteren aufnehmenden Diensteanbieter verlangen. VerstdBt der Kunde hiergegen, macht er sich

schadensersatzpflichtig bzw. verwirkt die Vertragsstrafe nach Ziffer 7.1.

Die Portierung kann nur dann durchgefiihrt werden, wenn

(I) der Kunde nicht gegen die vorstehenden Ziffern 5.1 — 5.3 verstdBt, insbesondere der Altvertrag des Kunden ord-
nungsgeman spatestens zum vorgesehenen Portierungszeitpunkt beendet ist;

(I) ein Schaltfenster nach Ziffer 6 festgelegt ist;

(I11) die von dem ab und dem
nen Portierungsdaten identisch sind;

(IV) der Kunde nicht bereits anderweitig die Portierung der jeweiligen Rufnummer beantragt hat (und deshalb auch
kein Sperrvermerk beim abgebenden Diensteanbieter vorliegt).

1den Netzbetreiber in die zentrale Portierungsdatenbank eingegebe-

Durchfiihrung der Portierung

Der Kunde kann einen Wunschtermin (als "Portierungszeitpunkt’) fiir die Portierung angeben. Der frilhestmdgliche
Wunschtermin ist das auf das Datum der Beendigung des Altvertrages folgende Schaltfenster (Ziffer 6.7). Gibt der
Kunde keinen Wunschtermin an, wird die Portierung zum friihnestméglichen Zeitpunkt ausgefiihrt. Ist der Wunschter-
min des Kunden (oder bei fehlendem Wunschtermin der frilhestmdgliche Termin) nicht moglich, erfolgt die Portie-
rung zum nachstmdglichen Zeitpunkt (vgl. Ziffer 6.2). Der spateste Wunschtermin 1ur eine Portlerung ist 31 Kalen-
dertage nach Beendigung des Altvertrages zuziiglich der i Bearbei it (4 Ar 2zuziiglich 2 wei-
teren Kalendertagen).

Sofern die Portierung — aus technischen Griinden, insbesondere nach Ziffer 6.6 — zum Wunschtermin nicht méglich
ist, ist The Phone House berechtigt, einen abweichenden Portierungstermin mit dem abgebenden Diensteanbieter
auszuhandeln, der bis zu vier Kalendertage vor bzw. einen Kalendertag nach dem Wunschtermin liegen kann. The
Phone House wird den Kunden hieriiber informieren (vgl. Ziffer 3.6). Dieser Termin ist fiir den Kunden bindend, eine
Anderung des Termins ist nicht moglich.

Der vollstdndige Antrag des Kunden fiir den Mobilfunkvertrag und die Portierung darf The Phone House grundsétzlich
nicht spater als 25 Kalendertage nach Beendigung des Altvertrages des Kunden zugehen; andernfalls kann The Phone
House nicht sicherstellen, dass der Portierungsauftrag binnen maximal 31 Kalendertagen nach Beendigung des Alt-
vertrages dem abgebenden Diensteanbieter zugeht.

The Phone House wird den Portierungsantrag, sofern er die inhaltlichen (Z\ﬁerﬁ 1) und die zeitlichen Voraussetzun-

gen (Ziffern 6.1 bis 6.3) erfilllt, unter Angabe des g Portier nach des Angebots
auf Abschluss des Mc trages an den fen Di i in Form weiterleiten und
die Antwort des abgebenden Di ieters auf die Portier je

Sobald der abgebende Diensteanbieter den nach Ziffern 6.1 oder 6.2 zu bestimmenden Portierungszeitpunkt verbind-
lich bestétigt hat, wird The Phone House dem aufnehmenden Netzbetreiber den Auftrag zur Durchfiihrung der Portie-
rung zum Portierungszeitpunkt erteilen.

Portierungen und entsprechende Freischaltungen von Mobilfunkkarten erfolgen aus technischen Griinden nur an
Arbeitstagen in der Zeit von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr ("Schaltfenster"). Portierungen sind an Sonntagen und an bun-
deseinheitlichen Feiertagen (jeweils in der Zeit von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr) ausgeschlossen; Netzbetreiber kénnen
aus Griinden der Wartung ihrer Soft- und Hardware, zur Soft oder aus verglei Griinden ein-
zelne Kalendertage filr portierungsfrei erkldren. Bei Uberlastung der Master Routing Datenbank ist eine Portierung
gleichfalls ausgeschlossen.

Wahrend der Portierung, d.h. wahrend der Dauer des Schaltfensters zum Portierungszeitpunkt, ist es aus technischen
Griinden nicht mdglich, die Di des i trages, weder in Form der Sprachtelefonie, noch Nut-
zung der Mailbox, Datenversand oder anderweitig zu nutzen.

Die im Rahmen des Services Phone + Smile bei The Phone House iiblicherweise angebotene Leistung des Netzwech-
sels innerhalb von 14 Tagen nach Frei der i te fir ist im Falle der Portierung der
Rufnummer zu The Phone House keinesfalls méglich.

Schadensersatz des Kunden

Verletzt der Kunde seine Pflichten aus diesem Vertrag schuldhaft (macht er insbesondere falsche Angaben im Sinne
von Ziffer 5.1 oder wirkt er bei der Kiindigung seines Altvertrags nicht mit) oder ist die Portierung sonst aus Griinden
nicht mdglich, die der Kunde zu vertreten hat, hat The Phone House Anspruch auf pauschalierten Schadensersatz,
dessen Hohe in der Preisliste angegeben ist. Dem Kunden ist jedoch der Nachweis gestattet, dass ein Schaden bei
The Phone House {iberhaupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger als der pauschalierte Betrag ist.
atzanspriiche von The Phone House bleiben unberiihrt.

0 de

Gewahrleistung, Haftung

Der Kunde hat keinen Anspruch auf Portierung seiner Rufnummer; The Phone House ist lediglich verpflichtet, ord-
nungsgemaB am Portierungsverfahren mitzuwirken; dies beinhaltet vornehmlich das Einholen der notwendigen Inior-
mationen vom Kunden und die fristgerechte, ordnungsgemase K mit dem abgebenden Di

und dem aufnehmenden Netzbetreiber.

Die Portierung wird durch die technischen und betrieblichen Mdglichkeiten der Netzbetreiber sowie des abgebenden
Diensteanbieters bestimmt, auf die The Phone House keinen Einfluss hat. Soweit die Portierung insgesamt oder zum
vereinbarten Termin daher an deren fehlender Mitwirkung oder an Fehlern dieser Parteien scheitert, ist The Phone
House hierfiir nicht verantwortlich (es sei denn The Phone House hat die Fehler oder die mangelnde Mitwirkung (teil-
weise oder ganz) zu vertreten).

Im (ibrigen richtet sich die Haftung von The Phone House fiir Schdden des Kunden, die aus Verzégerungen bei der
Portierung oder der fehlerhaften Durchfiihrung der Portierung entstehen, nach Ziffer 12 der Geschéftsbedingungen.




2.1
22

2.3
24
25

26

27

32
33

34
341

34.

b

34.

w

3.4.

ESS

346

347

34.

o

34,

©

Allgemeine Geschéaftsbedingungen flr Mobilfunkdienstleistungen der The Phone House Telecom GmbH

Geltungsbereich und Anderung der Geschaft

Die The Phone House Telecom GmbH (nachfolgend als "The Phone House™ bezeichnet) erbringt alle ihre angebotenen
Mobilfunkdienstleistungen sowie alle sonstigen Leistungen (im folgenden als "Leistungen” bezeichnet) ausschlieBlich zu
den nachstehenden All Geschaftshedi (nachfolgend als "die Geschéftsbedingungen” bezeichnet), die
der Kunde durch Erteilung des Auftrags anerkennt. Die Geltung abweichender Geschaftsbedingungen des Kunden ist,
selbst im Falle der Leistung, ausgeschlossen, auch wenn The Phone House ihnen nicht ausdriicklich widerspricht.
Soweit der Kunde schon Mobilfunkdienstleistungen eines anderen Anbieters (ob Service Provider oder Netzbetreiber) in
Anspruch nimmt und von diesem zu The Phone House unter Mitnahme seiner bisherigen Rufnummer ("Portierung’) zu
wechseln wiinscht, gelten zusétzlich und erganzend die Allgemeinen Portierungsbedingungen fiir die Portierung von
Mobilfunk-Teilnehmerrufnummern zur The Phone House Telecom GmbH ( als "die Portier di
bezeichnet)

The Phone House kann diese Geschaft 1gen, die Lei oder die Preisliste von The Phone
House dndern, indem die Anderungen dem Kunden schriftlich mitgeteilt werden. Sofern der Kunde nicht binnen vier
Wochen seit Zugang der Anderungsmitteilung schriftlich Widerspruch gegen einzelne oder alle Anderungen erhebt, gel-
ten die mitgeteilten Anderungen als vom Kunden genehmigt. The Phone House wird dem Kunden in der schriftlichen
Mitteilung auf den Beginn der Frist und die Bedeutung und die Folgen seines Schweigens hinweisen. Ubt der Kunde sein
Widerspruchsrecht aus, wird der Vertrag zu den bisherigen Geschéftsbedingungen fortgesetzt.

Die vorstehende Ziffer 1.3 findet keine Anwendung fiir die Dienste anderer Anbieter (insbesondere von sogenannten
Mehrwertdiensten), zu denen The Phone House nur den Zugang gewahrt, mit denen der Kunde aber in ein eigenes Ver-
tragsverhaltnis tritt.

und Kreditwii iifung

Alle Angebote von The Phone House sowie die hierzu gehdrigen Unterlagen sind unverbindlich und freibleibend.
Mit Ausnahme des in Ziffer 3 der Portierungsbedingungen geregelten Falls der Rufnummernportierung, kommt ein Ver-
trag zwischen The Phone House und dem Kunden zustande durch einen schriftlichen Auftrag des Kunden unter Verwen-
dung des hierfiir vorgesehenen schriftlichen Formulars, den The Phone House — vorbehaltlich von Ziffern 2.4 bis 2.7 die-
ser Geschaftsbedingungen — durch Uberlassung der freigeschalteten Telefonkarte annimmt.
Der Abschluss eines Mobil trages, fir den itig ein Antrag auf Rufnummernportierung gestellt wurde,
erfolgt nur unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine solche Rufnummermportierung maglich ist. Die Einzelheiten
folgen aus Ziffer 3 der ebenfalls beigefiigten Portierungsbedingungen, auf die verwiesen wird.
Der Inhalt des Vertrages zwischen The Phone House und dem Kunden richtet sich ausschlieBlich nach dem Inhalt des
schriftlichen Auftragsformulars, der Leistungsbeschreibung, der Preisliste, diesen Geschéftsbedingungen sowie, soweit
anwendbar, den Portierungsbedingungen.
The Phone House iiberpriift die Kreditwiirdigkeit jedes Kunden vor Annahme seines Auftrags durch Einholung von Aus-
kiinften geméB Ziffer 14. The Phone House fiihrt diese Priifung kurzfristig, normalerweise binnen 3 Werktagen nach
Zugang des Auftrags des Kunden bei The Phone House durch.
Bestehen begriindete Zweifel an der Kreditwiirdigkeit des Antragsstellers, weil aufgrund der nach Ziffern 2.5 bzw. 14 ein-
geholten Auskunft zu erwarten ist, dass die Durchsetzung von Forderungen gegeniiber dem Kunden mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden sein wird, insbesondere weil er mit Verpflichtungen aus anderen (bestehenden oder friihe-
ren) Vertragen im Riickstand ist oder solche Vertrage nicht vertragsgema abgewickelt wurden oder vergleichbare Flle
vorliegen, kann The Phone House
(I) die Annahme des Auftrages des Kunden ablehnen,
(Il) die Annahme des Auftrags des Kunden von der Stellung einer angemessenen Sicherheit in Form einer verzinslichen

Kaution oder einer selbstschuldnerischen Biirgschaft eines in der EU ansdssigen Kreditinstitutes abhéngig machen,
(Il den Zugang zu International Call und Roaming (vgl. Ziffer 3.4.4) sowie Mehrwertdiensten (vgl. Ziffer 3.4.5) von dem

Leistungsumfang ausschlieBen.
The Phone House kann den Auftrag auch ablehnen oder dem Umfang nach beschranken, wenn der Kunde die Sicherheit
nicht oder nicht in ausreichender Hohe stellt oder auch eine solche Sicherheit keinen ausreichenden Schutz vor Forde-
rungsausféllen bietet (z. B. wenn der Kunde die eidesstattliche Versicherung geleistet hat oder einer Aufforderung zu
ihrer Abgabe nicht nachgekommen ist) oder sonst ein schwerwiegender Grund vorliegt, z. B. der Kunde unrichtige Anga-
ben macht oder der begriindete Verdacht besteht, dass der Kunde die Leistungen in missbrauchlicher Absicht in
Anspruch nimmt oder zu nehmen beabsichtigt.
Eine eventuell geleistete Sicherheit wird nach Beendigung des Vertragsverhltnisses freigegeben, wenn der Kunde sémt-
liche Forderungen von The Phone House beglichen hat.
Fiir Kunden, die ihr 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden International Calls und Roaming (vgl. Ziffer 3.4.4)
sowie Mehrwertdienste (vgl. Ziffer 3.4.5) nicht vor Ablauf von 4 Monaten seit Vertragsschluss freigeschaltet, sofern bis
dahin keine Zahlungsriickstande oder sonstige Probleme in der Vertragsabwicklung aufgetreten sind, die der Kunde zu
vertreten hat; liegen diese Voraussetzungen vor, wird der Kunde automatisch von The Phone House fiir diese Leistungen
freigeschaltet.

Lei ten und Lei:

Art und Umfang der Leistungen von The Phone House sowie deren jeweils vereinbarte Beschaffenheit ergeben sich aus

den zwischen den Parteien getroffenen konkreten Vereinbarungen iiber die Eigenschaften, Merkmale und Leistungscha-

rakteristika der Leistungen, wie sie insbesondere dem vom Kunden ausgefiillten Auftragsformular, den Leistungsbe-
schreibungen, der Preisliste sowie diesen Geschaftsbedingungen zu entnehmen sind. Es ist nicht die Absicht von The

Phone House, und der Vertrag zwischen den Parteien ist nicht darauf angelegt, eine weitergehende Einstandspflicht

(Garantie) fiir die Beschaffenheit der Leistungen von The Phone House zu ibernehmen.

Die Entgelte fiir die einzelnen Leistungen ergeben sich aus der jeweils giiltigen Preisliste.

Entsprechend Ziffer 3.1 stellen die Angaben in den Leistungsbeschreibungen, diesen Geschéftsbedingungen, der Preis-

liste, Katalogen und sonstigen dem Kunden von The Phone House iiberlassenen Unterlagen keinesfalls eine Garantieii-

bernahme fiir eine besondere Beschaffenheit der Leistungen von The Phone House dar.

Einzelne Merkmale der Mobilfunkdienstleistung

The Phone House ist Di ieter der T-Mobile, Vodafone D2 und E-Plus. The Phone House be-

dient sich zur Erfiillung ihrer vertraglichen Pflichten des Mobilfunkdienstes T-Mobile der T-Mobile Deutschland GmbH,

des Mobilfunkdienstes Vodafone D2 der Vodafone D2 GmbH und des Mobilfunkdienstes E-Plus der E-Plus Mobilfunk

GmbH.

The Phone House ermdglicht dem Kunden den Zugang zu dem von ihm gewéhlten Mobilfunknetz und stellt ihm eine

Rufnummer (auBer im Falle der Portierung seiner R ) sowie eine te mit personli Identifikations-

nummer ("PIN”) und entsprechenden persénlichen Entsperrungscodes zur Verfiigung. Telefonkarte und PIN sind Vor-

aussetzung fiir den Zugang zu dem jeweils gewahlten Mobilfunknetz von T-Mobile ,Vodafone D2 oder E-Plus.

Die Leistungen von The Phone House werden durch die technischen und betrieblichen Mdglichkeiten der Betreiber der

T-Mobile-, Vodafone D2- und E-Plus-Netze sowie durch den von ihnen jeweils vorgegebenen Ausbauzustand dieser

Netze bestimmt, auf die The Phone House keinen Einfluss hat. Der Umfang der Leistungen von The Phone House ist des-

halb insbesondere réumlich auf den Empfangs- und Sendebereich der T-Mobile-, Vodafone D2- und E-Plus-Mobilfun-

knetze in der Bundesrepublik Deutschland beschrankt.

Verbindungen mit Anschliissen im Ausland (International Call) sowie Verbindungen iiber auslédndische Mobilfunknetze

(Roaming) sind méglich, sofern die Betreiber der T-Mobile-, Vodafone D2- und E-Plus-Mobilfunknetze dies technisch

ermdglichen bzw. dies mit den jeweiligen auslédndischen Netzbetreibern vereinbart haben.

—The Phone House bietet den Zugang zu Mehrwertdiensten (z. B. iiber 0190er oder 0900er Rufnummern oder Premium
SMS-Dienste) an, sofern entweder die Betreiber der T-Mobile-, Vodafone D2- und E-Plus-Mobilfunknetze entspre-
chende Dienste aufgrund eigener Vertrdge mit Mehrwertdiensteanbietern erméglichen oder The Phone House solche
Vertrage selbst abgeschlossen hat und Mehrwertdienste erméglicht. The Phone House ist berechtigt, den Zugang zu
einzelnen Mehrwertdiensten nicht frei zu schalten oder einzelne Kunden generell von der Nutzung von Mehrwertdien-
sten auszuschlieBen (z.B. mangels hinreichender Kreditwiirdigkeit fir solche Dienste — vgl. Ziffer 2.6).

Zeitweilige Storungen, Beschra oder Unterbr der Lei konnen sich auch durch atmosphérische
i und i G 1 sowie funk Hindernisse (z. B. Briicken und Gebaude) oder

aus Griinden hoherer Gewalt (einschlieBlich Streiks und Aussperrungen) ergeben.

Zeitweilige Storungen, oder Unter der Leistungen von The Phone House kénnen unter der

Voraussetzung, dass The Phone House und ihre Erfilllungsgehilfen sie nicht zu vertreten haben auch auf

— Unterbrechungen der Stromversorgung,

—technischen Anderungen an den Anlagen des Kunden oder des Netzbetreibers (z. B. Verbesserung des Netzes, Verle-
gung der Standorte von Anlagen)

—sonstigen MaBnahmen (z. B. Wartungsarbeiten, Rep:
gung der Leistungen erforderlich sind,

beruhen. Sind sie von The Phone House oder ihren Erfiillungsgehilfen zu vertreten, gilt Ziffer 12.

Fiir die Nutzung von Prepaid/Guthabenmobilfunkkarten, z. B. T-Mobile Xtra Card gelten abweichende Allgemeine

Geschdftsbedingungen.

The Phone House ist berechtigt, die dem Kunden zugeteilte Rufnummer unter Einhaltung einer angemessenen Ankiindi-

gungsfrist von im Regelfall nicht weniger als 2 Wochen aus unvermeidlichen, schwerwiegenden technischen oder

betrieblichen Griinden zu dndern.

dBe oder verbesserte Erbrin-

), die fiir die
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The Phone House ist es technisch nicht mdglich, Einzelverbindungsnachweise fiir SMS-Nachrichten und Daten-
Dienste zu generieren; sie kdnnen deshalb dem Kunden keinesfalls zur Verfiigung gestellt werden.

Von Dritten iibertragene Inhalte (Informationen) sind nicht Gegenstand der Leistung von The Phone House und werden
von The Phone House auch nicht iiberpriift.

Leistungstermine und Fristen

Leistungstermine und -fristen fiir den Beginn der Leistungen sind nur verbindlich, wenn The Phone House diese aus-
driicklich schriftlich bestatigt und der Kunde rechtzeitig alle in seinem Einfluss liegenden Voraussetzungen zur Aus-
fiihrung der Leistung durch The Phone House getroffen hat. Leistungsfristen beginnen mit dem Datum des Vertrags-
schlusses (Uberlassung der freigeschalteten Telefonkarte) oder Eintritt der aufschiebenden Bedingung im Fall der Ruf-
nummernportierung.

Unvorhersehbare, unvermeidbare und auBerhalb des Einflussbereichs von The Phone House liegende und von The
Phone House nicht zu vertretende Ereignisse wie hohere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Arbeitskampfe, behdrdlichen
MaBnahmen und Ausfall von Telekommunikationsverbindungen entbinden The Phone House fiir ihre Dauer von der
Pflicht zur rechtzeitigen Leistung. Falls die Stérung langer als zwei Wochen dauert, kdnnen beide Parteien vom Vertrag
zuriicktreten.

Verzdgern sich die Leistungen von The Phone House, ist der Kunde nur zum Riicktritt berechtigt, wenn The Phone
House die Verzdgerung zu vertreten hat und eine vom Kunden gesetzte, angemessene Frist zur Leistung erfolglos ver-
strichen ist.

Entgelte und Zahlungshedingungen

Die jeweils giiltigen Preise fir die Lei und igen Di von The Phone House ergeben sich aus

der dem Kunden bei Vertragsschluss fiir die jeweils vereinbarte Leistung iibermittelten bzw. bei Preisénderungen nach

Ziffer 1.3 dem Kunden mitgeteilten Preisliste von The Phone House. Bei Preiserhdhungen nach Ziffer 1.3 hat der Kunde

das dort beschriebene Widerspruchsrecht.

Die Zahlungspflicht des Kunden beginnt mit dem Tag der Freischaltung der Leistungen.

The Phone House stellt dem Kunden Rechnung:

(1) monatlich im Voraus fiir nutzungsunabhéngige Leistungen (passive Sprach- und Datenkommunikationen — Emp-
fang von Anrufen oder Daten) — insbesondere in Form z. B. einer monatlichen Grundgebiihr; nimmt der Kunde sol-
che Leistungen nur wahrend eines Teils des Monats in Anspruch, so wird das Entgelt auch nur anteilig pro Tag der
Inanspruchnahme mit 1/30 des monatlichen Entgeltes berechnet

(Il) fir nutzungsabhédngige Leistungen (aktive und passive Sprach- und Datenkommunikationen — insbesondere Tati-
gen von Telefonanrufen und Versenden von Daten) am Ende eines jeden Kalendermonats fiir den Vormonat, mit
Ausnahme von Roaming, SMS und weiteren Datendiensten, die jeweils aus technischen Griinden erst in Rechnung
gestellt werden, nachdem der jeweilige Netzbetreiber gegentiber The Phone House diesbeziiglich Rechnung gestellt
hat

(I11) sonstige Leistungen (insbesondere z.B. Anschluss an das Mobilfunknetz oder die Bearbeitung fiir Nichterteilung
oder Widerruf einer Einzugsermachtigung) unmittelbar nach Erbringung der jeweiligen Leistung

laut Preisliste, soweit Entgelte fiir die entsprechenden Leistungen jeweils erhoben werden oder anfallen. Die jeweils giil-

tige gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Preisen enthalten und wird in den Rechnungen jeweils ausgewiesen.

Rechnungsbetrage sind mit Zugang der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung féllig.

The Phone House zieht den Rechr vom Konto des Kunden 5 Tage nach Zugang der

Rechnung ein.

Fiir jede mangels Deckung oder aufgrund des Verschuldens des Kunden oder seiner Bank zuriickgereichte Lastschrift

erhebt The Phone House ein Dier fiir die Rl ift nach der jeweils giltigen Preisliste.

Erteilt der Kunde keine Einzugserméchtigung (z. B. bei Zahlung per Uberweisung oder Scheck) kann The Phone

House fiir den hoheren Verwaltung bei der Al ) des Zahl kehrs ein Zusatzentgelt fiir die admini-

strative Abwicklung jedes zu verbuchenden Zahlungsvorganges nach der entsprechenden jeweils giiltigen Preisliste ver-

langen.

Wird The Phone House nach dem Ver die Gefahr

(etwa weil der Kunde in Zahlungsverzug gerat), so ist The Phone House noch L nur

gegen Vo oder Sicher zu verlangen. Werden die oder Sicherhei 1gen

auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist (von mindestens zwei Wochen) nicht erbracht, so kann The Phone

House den Vertrag fristlos kiindigen. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt The Phone House ausdriicklich vorbe-

halten.

Eventuelle Riickerstattungsanspriiche des Kunden, z. B. aufgrund von Uberzahlungen, Doppelzahlungen, etc. werden

dem Rechnungskonto des Kunden gutgeschrieben oder mit der nachsten félligen Forderung verrechnet. Sofern der

Kunde dies ausdriicklich wiinscht und keine offenen Forderungen von The Phone House bestehen, erfolgt die Riicker-

stattung auf eine von ihm zu benennende Bankverbindung.

Zur Aufrechnung gegen Forderungen von The Phone House ist der Kunde nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch

unbestritten oder rechtskréftig festgestellt ist. Zur Geltendmachung eines Zuriickbehaltungsrechtes ist der Kunde nur

insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht, unbestritten oder rechtskréftig festgestellt ist.

per Einzugser

Leistungsfahigkeit des Kunden erkennbar

Zahlungsverzug

Zahlt der Kunde bei Zugang der Rechnung den Rechnungsbetrag nicht bzw. ist der Rechnungsbetrag mangels Deckung

nicht einziehbar (vgl. Ziffer 5.5), gerdt der Kunde in Verzug (§ 286 Abs. 2 BGB).

Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug (vgl. Ziffer 6.1), ist The Phone House berechtigt, Verzugszinsen in jeweils

gesetzlicher Hohe zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

The Phone House ist berechtigt, sich aus einer vom Kunden geleisteten Sicherheit zu befriedigen, wenn der Kunde mit

einer Zahlung im Verzug ist. Nimmt The Phone House die Sicherheit in Anspruch, ist der Kunde verpflichtet, sie unver-

zliglich auf die urspriingliche Hohe aufzufiillen, wenn der Vertrag fortgesetzt wird. The Phone House gibt die Sicherheit

nach Beendigung des Vertragverhaltnisses frei, sobald alle Forderungen beglichen sind.

~In jedem Fall des Zahlungsverzugs des Kunden ist The Phone House zu einer neuerlichen Priifung der Kreditwiirdigkeit
des Kunden nach Ziffer 2.5 berechtigt. Ergeben sich jetzt Zweifel an der Kreditwiirdigkeit des Kunden (vgl. Ziffer 2.6),
kann The Phone House entsprechende Sicherheiten fordern oder Beschrankungen nach Ziffer 2.6 (111 einfiihren.

- Im (ibrigen kommt eine Sperre des Zugangs/Anschlusses nach Ziffer 7 in Betracht.

Sperre bei Zahlungsverzug

The Phone House ist zur Verhdngung einer tei

Wartefrist berechtigt,

(1) wenn der Kunde sich in Zahlungsriickstand befindet oder

(1) das Entgeltaufkommen in sehr hohem MaBe — dies ist in der Regel der Fall, wenn das Entgeltaufkommen auf das
Zweifache (oder mehr) des sonst monatlich félligen Durchschnittsaufkommens — ansteigt und Tatsachen die
Annahme rechfertigen, dass bei einer spdteren Durchfilhrung der Sperre der Kunde Entgelte fiir zwischenzeitlich
erbrachte Leistungen nicht vollstandig oder rechtzeitig erbringen wird.

In diesem Fall ist The Phone House dazu igt, fiir das bereits Ei men eine des

Kunden auf die nichste Rechnung oder die Erbringung einer geniigend hohen Sicherheitsleistung zu verlangen. The

Phone House ist weiter dazu berechtigt, die Freischaltung zur weiteren Leistungserbringung von der vorgenannten

Anzahlung durch den Kunden oder der Erbringung der geforderten Sicherheitsleistung abhangig zu machen.

Die Fortgeltung des Vertrages im ibrigen wird durch die Sperre nicht beriihrt. Insbesondere bleibt der Kunde zur Zah-

lung der nutzungsunabhéngigen Entgelte nach Ziffer 5.3 (i) - z. B. der monatlichen Grundgebiihr — verpflichtet.

oder Sperre ohne Ankil und Einhaltung einer

gegen Nutzung durch Dritte
Einwendungen gegen die Hohe der Rechnung hat der Kunde unverziiglich, spatestens jedoch 6 Wochen nach Rech-
nungsdatum, schriftlich zu erheben, ohne dass hierdurch jedoch die Félligkeit (vgl. Ziffer 5.4) beriihrt wird. Die Unterlas-
sung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung; The Phone House wird in den Rechnungen auf die Folgen einer
unterlassenen rechtzeitigen Einwendung besonders hinweisen. Anspriiche des Kunden aus berechtigten Einwendungen,
die aus Griinden, die der Kunde nicht zu vertreten hat, erst nach Fristablauf erhoben werden kénnen, bleiben unbertihrt,
sofern The Phone House eine Uberpriifung aus datenschutzrechtlichen Griinden noch méglich ist (vgl. Ziffer 8.2). Im Fall
berechtigter E findet Ziffer 5.7 p A
Nach Ablauf von 6 Monaten nach Rechnungsversand ist The Phone House aus Datenschutzgriinden gesetzlich ver-
pflichtet, die der Rechnung zugrundeliegenden Verbindungsdaten zu l6schen, weshalb anschlieBende Einwendungen
nicht mehr beriicksichtigt werden kénnen. The Phone House wird den Kunden auf jeder Rechnung gesondert auf diese
Einwendungsfrist und die Rechtsfolgen der Fristversdumnis hinweisen.
Bestreitet der Kunde die Hdhe der ihm von The Phone House in Rechnung gestellten Entgelte, so ist The Phone
House vom Nachweis von Einzelverbindungen jedoch befreit, wenn Verbindungsdaten aus technischen Griinden
(bei SMS- und Daten-Diensten) oder auf Wunsch des Kunden nicht gespeichert werden oder auf seinen Wunsch
oder aus rechtlichen Griinden geldscht wurden. Fiir unrichtige Entgeltforderungen, deren richtige Hohe nicht feststell-
bar ist, hat The Phone House Anspruch auf das durchschnittliche Entgelt aus den Rechnungen der sechs letzten unbe-
anstandeten Rechnungen; sind weniger Rechnungen gestellt worden, ist deren Durchschnitt maBgebend.
Der Kunde ist auch zum Ausgleich aller Entgelte fiir Leistungen verpflichtet, die durch die befugte oder unbefugte Nut-
zung der Leistungen durch Dritte entstanden sind, wenn und soweit er diese Nutzung zu vertreten hat.
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Telefonkarte / Pflichten des Mobilfunk-Kunden

Die Telefonkarte (vgl. Ziffer 3.4.2) wird dem Kunden zum Gebrauch iiberlassen. Sie bleibt Eigentum von The Phone
House und ist bei Beendigung des Vertragsverhaltnisses auf Verlangen an The Phone House zuriickzugeben. The Phone
House darf sie jederzeit gegen eine Ersatzkarte austauschen.

Die Telefonkarte ist vom Kunden sorgféltig auf , 50 dass und Verlust vermieden werden. Die per-
sonlichen Identifikationsnummern (PIN) und die personlichen Entsperrungscodes sind geheimzuhalten; sie diirfen ins-
besondere nicht auf der Telefonkarte oder dem Endgerat vermerkt werden und sind getrennt von diesem aufzubewah-
ren. Der Kunde wird die automatische Abfrage der PIN vor der jeweiligen Einbuchung in das Mobilfunknetz aktiviert las-
sen und die PIN unverziiglich andern, wenn er vermutet, dass unberechtigte Dritte Kenntnis von ihr erlangt haben.

The Phone House ist der Verlust, der Diebstahl oder die nicht nur voriibergehende unberechtigte Drittnutzung der Tele-
fonkarte sowie jeder nach Ubergabe eintretende Defekt der Telefonkarte unverziiglich unter Angabe des Kennwortes/PIN
mitzuteilen. The Phone House wird die Telefonkarte unverziiglich sperren und dem Kunden eine neue Telefonkarte zur
Verfiigung stellen. Soweit The Phone House den Verlust, den Diebstahl, die Drittnutzung oder den Defekt nicht zu ver-
treten hat, hat der Kunde den Aufwand fiir die Bereitstellung einer neuen Telefonkarte gemas Preisliste zu erstatten. Der
Nachweis eines geringen Aufwands bleibt dem Kunden vorbehalten.

Unterldsst der Kunde schuldhaft die unverziigliche Mitteilung nach Ziffer 9.3, hat er die Telefonkarte freiwillig aus der
Hand gegeben oder hat er den Verlust, Diebstahl oder die unberechtigte Nutzung vorsétzlich oder grob fahrldssig
ermdglicht, so haftet der Kunde fiir alle Gi a iihren und igen nut; angigen Entgelte, die bis zur
Mitteilung anfallen.

Allgemeine Pflichten des Kunden

Der Kunde wird die Leistungen von The Phone House nicht in missbréuchlicher Weise oder zur Vornahme rechtswidri-
ger Handlungen nutzen und insbesondere keine Anrufe tétigen, durch die Dritte bedroht oder beléstigt werden. Der
Kunde wird The Phone House von allen Anspriichen Dritter freistellen, die aus der Verletzung dieser Verpflichtung resul-
tieren.

Der Kunde wird The Phone House unverziiglich jede Anderung seines Namens, seines Geschfts- oder Wohnsitzes bzw.
sofern er Geschéftskunde ist, jede Anderung seiner Firma und Rechtsform und im Falle einer erteilten Einzugsermachti-
gung seiner Bankverbindung schriftlich anzeigen. Auch Rufnummemanderungen oder Anderungen von Anschlussarten
sind The Phone House unverziiglich mitzuteilen.

Der Kunde darf Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von The Phone
House auf Dritte iibertragen.

Der Kunde wird nur solche Endgeréte verwenden, die fiir die Nutzung in einem GSM oder DCS 1800 Mobilfunknetz in
der Bundesrepublik Deutschland zugelassen sind. Dem Kunden ist bekannt, dass nicht alle Endgeréte alle von The
Phone House angebotenen Leistungen unterstiitzen.

Der Kunde wird vor Inanspr der Leistung "Anr dass der Inhaber des Anschlusses,
zu dem die Anrufe umgeleitet werden sollen, damit einverstanden ist und bei der Gebrauchsiiberlassung auch Dritte auf
diese Verpflichtung hinweisen.

Ungeachtet der Regelung in Ziffer 10.5 ist der Kunde keinesfalls berechtigt, die Telefonkarte fir Vermittlungs- oder
Ubertragungssysteme zu nutzen, die Verbindungen eines Anrufers, der nicht mit dem Kunden identisch ist und der die
Rufnummer eines anderen Teilnehmers in einem beliebigen Mobilfunknetz gewéhlt hat, iiber die Telefonkarte an diesen
empfangenden Teilnehmer weiterleiten.

Leistungsstorungen und Gewahrleistung

The Phone House gewéhrleistet, dass ihre Leistungen die vereinbarte Beschaffenheit (vgl. Ziffer 3.1) aufweisen.

The Phone House iibernimmt keine Gewéhrleistung fiir die sténdige Verfiigbarkeit der Mobilfunknetze von T-Mobile,
Vodafone D2 und E-Plus und damit fiir die jederzeitige Erbringung ihrer Leistungen. The Phone House tritt jedoch die ihr
insoweit zustehenden Anspriiche gegen diese Dritten an den Kunden ab, der diese Abtretung annimmt.

Hat The Phone House die jeweilige Stdrung oder den Mangel zu vertreten oder dauern sie langer als 24 Stunden, ist der
Kunde zur anteiligen Minderung etwaiger monatlich zahlbarer nutzungsunabhangiger Entgelte berechtigt.

Im (ibrigen hat der Kunde im Fall von Leistungsstérungen das Recht, den Vertrag zu kiindigen und/oder Schadensersatz
statt der Leistung zu verlangen, sofern The Phone House die Leistungsstérung zu vertreten hat und eine vom Kunden
gesetzte angemessene Frist zur einwandfreien (rechtzeitigen oder vereinbarten) Leistung erfolglos verstrichen ist.

Der Kunde ist verpflichtet, The Phone House erkennbare Storungen oder Méngel unverziiglich anzuzeigen (Stérungs-
meldung). Hat der Kunde die Storung oder den Mangel zu vertreten oder liegt die von ihm gemeldete Storung oder der
Mangel gar nicht vor, ist The Phone House berechtigt, dem Kunden die Kosten fiir die Fehlersuche oder Storungsbesei-
tigung in Rechnung zu stellen.

Der Kunde wird in zumutbarem Umfang The Phone House oder ihren Erfiillungsgehilfen bei der Feststellung der
Storungsursachen sowie bei deren Beseitigung unterstiitzen und sie inshesondere samtliche Reparatur-, Anderungs-
oder notwendigen Instandhaltungsarbeiten ausfiihren lassen.

und | dnkung
Vorbehaltlich der Regelungen in Ziffern 12.2 und 12.3, wird die gesetzliche Haftung von The Phone House fiir Scha-
densersatz wie folgt beschrénkt:
(1) The Phone House haftet der Hohe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Scha-
den fiir die leicht fahrldssige Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhltnis.
(I1) The Phone House haftet nicht fiir die leicht fahrldssige Verletzung nicht wesentlicher Pflichten aus dem Schuldver-
haltnis.
Die vor H gelten nicht in den Féllen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere
nach dem Produkthaftungsgesetz) sowie bei Ubernahme einer Garantie fiir die Beschaffenheit der Leistungen, schuld-
haft verursachte Kérperschaden oder Arglist.
Fir Vermdgensschéden ist die Haftung von The Phone House nach den Ziffern 12.1 und 12.2 auf einen Hochstbetrag
von EURO 12.500,- je Kunde bzw. EURO 10 Millionen gegeniiber der Gesamtheit der jeweils durch ein schadensverur-
sachendes Ereignis Geschadigten begrenzt, soweit der Schaden nicht vorsatzlich verursacht wurde. Ubersteigen die
E die mehreren Gi adigten aufgrund des selben Ereignisses zu leisten sind, diese Haftungshdchst-
grenze, so wird jeder einzelne Schadensersatzanspruch in dem Verhéltnis gekirzt, in dem die Summe aller Schadens-
ersatzanspriiche zur Hochstgrenze steht.
Die Ziffern 12.1 — 12.3 finden Anwendung auf alle Schadensersatzanspriiche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbe-
sondere auch fiir die Haftung wegen unerlaubter Handlung.
Der Kunde ist verpflichtet, angemessene MaBnahmen zur Schadensabwehr und -minderung zu treffen.
—The Phone House ist nicht fiir die inhaltliche Richtigkeit und Vollsténdigkeit der mittels ihrer
Leistungen von Dritten zu erlangenden Inhalte (Informationen) verantwortlich.

Laufzeit und Kiindigung

Vertrage iiber Mobilfunkleistungen haben eine Laufzeit iiber 24 Monate und verlangem sich jeweils um 12 Monate,
wenn nicht eine der beiden Parteien schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf der jeweils vereinbarten
Laufzeit kiindigt.

Eine vorzeitige Kiindigung des Vertrages zum Zweck des Wechsels zu einem anderen Telekommunikationsanbieter
unter Portierung der Rufnummer — auf Veranlassung eines solchen Anbieters oder aus eigenem Antrieb des Kunden —
ist ausgeschlossen.

Das Recht zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt fiir beide Parteien unberiihrt.

Fiir The Phone House liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn

— der Kunde seine einstellt oder fdhig ist,

- die Kreditauskunft nach Ziffer 14 negativ ausfallt

— der Kunde fiir zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Bezahlung eines nicht unerheblichen Betrages der geschul-
deten Entgelte oder in einem langer als zwei Monate dauernden Zeitraum mit einem Betrag, der den durchschnittlich
geschuldeten Entgelten fiir zwei Monate entspricht, in Verzug kommt,

- die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens iiber das Vermdgen des Kunden beantragt ist,

— der Kunde sonst schwerwiegend gegen seine vertraglichen Pflichten verstoBt,

—der Kunde gegen die in Ziffer 10.6 festgelegten Pflichten verstoBt,

- sonst wichtige Griinde bestehen.

Im Fall der auBerordentlichen Kiindigung ist der Kunde verpflichtet, auf Verlangen von The Phone House die Telefon-
karte unverziiglich herauszugeben.

Kiindigt The Phone House das Vertragsverhéltnis mit dem Kunden aus wichtigem Grund, den der Kunde zu vertreten
hat, so hat The Phone House Anspruch auf ierten atz in Hohe der mc Grundgebiihr oder
des monatlichen Mindestentgeltes bei Tarifen ohne Grundgebiihr, die vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der aueror-
dentlichen Kiindigung bis zum néchsten ordentlichen Kiindigungstermin von dem Kunden zu zahlen gewesen waren;
dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass The Phone House ein Schaden nicht entstanden oder geringer als die Pau-
schale ist.

Kreditwiirdigkeitspriifung

Privatkunden

The Phone House ist berechtigt, bei der fiir den Wohnsitz des Kunden inschaft fiir All

Ki icherung (SCHUFA) Auskiinfte éiber den Kunden einzuholen. Die Adresse der ortlich zustdndigen SCHUFA kann
bei The Phone House erfragt werden. The Phone House darf ferner der SCHUFA Daten des Kunden aufgrund nicht ver-
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tragsgemaBer Abwicklung dieses Vertrages (z.B. Kii wegen uges, id bei
unbestrittener Forderung sowie ZwangsvollstreckungsmaBnahmen) iibermitteln. Soweit wéhrend des Kundenverhalt-
nisses dieses Vertrages solche Daten aus anderen Kundenverhaltnissen bei der SCHUFA anfallen, erhalt The Phone
House hieriiber Auskunft. Die jeweilige Dateniibermittlung erfolgt nur, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von The Phone House, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit erforderlich ist und durch die
schutzwiirdigen Belange des Kunden nicht beeintrachtigt werden.

Geschaftskunden

The Phone House arbeitet mit Wir und Kreditversicherun zusammen. The Phone
House benennt dem Kunden auf Anfrage die Anschriften dieser Unternehmen, die dem Kunden auch Auskunft dber die
Daten erteilen, die {iber ihn gespeichert sind. Diesen Unternehmen kénnen Daten {iber Beantragung, Aufnahme und
Beendigung des Vertrages iibermittelt werden, und bei ihnen kdnnen Auskiinfte tiber den Kunden eingeholt werden. The
Phone House kann den Unternehmen auch Daten aufgrund nicht vertragsgeméBer Abwicklung dieses Vertrages (vgl.
Ziffer 14.1) melden. Diese Unternehmen speichern diese Daten, um den ihnen angeschlossenen Gesellschaften Infor-
mationen zur Beurteilung der Kreditwiirdigkeit von Kunden oder die Anschriften der Kunden zum Zwecke der Schuldne-
rermittlung geben zu kénnen.

Weitere Informationen enthélt ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfiigung gestellt wird.

Datenschutz, Geheimhaltung
Beim Umgang mit Bestands- und Verbindungsdaten des Kunden wird The Phone House die gesetzlichen Vorschriften
(iber den D beachten sowie sa fiir den D: und die D g in ihrer Sphére erforder-
lichen i und organi ischen treffen. The Phone House wird die gesetzlichen Vorschriften
(iber das Fernmeldegeheimnis beachten sowie den geltenden Bestimmungen oder dem Stand der Technik entspre-
chende Vorkehrungen gegen eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses treffen.
The Phone House darf die Bestandsdaten des Kunden verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Beratung des Kunden ur
Werbung und zur Marktforschung fiir eigene Zwecke und zur bedarfsgerechten G seiner Telekc
dienstleistungen erforderlich ist und der Kunde auf dem Auftragsformular hierin eingewilligt hat. Die Datenerhebung, -
verarbeitung und -nutzung zur Begriindung, inhaltiichen Ausgestaltung und Anderung des Vertragsverhéltnisses oder
anderer gesetzlicher Vorschriften bleibt von der Einwilligung des Kunden unberiihrt. The Phone House wird die
Bestandsdaten spatestens mit Ablauf des auf die Beendigung des Kundenverhltnisses folgenden Kalenderjahres
léschen, soweit nicht gesetzliche Vorschriften oder die Verfolgung von Anspriichen eine langere Speicherung erfordern.
Der Kunde ist ebenfalls mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender Verbindungsdaten einverstanden:
a) der Rufnummer des angerufenen Anschlusses oder der Endeinrichtung, p bezogener Berechtig

gen, der Nummer der Mobilfunkkarte sowie der Standortkennung
b) dem Beginn und dem Ende der jeweiligen Verbindungen nach Datum und Uhrzeit
c) des vom Kunden in Anspruch genommenen Telekommunikationsdienstes.
The Phone House darf die Verbindungsdaten des Kunden zur bedarfsgerechten G von Telekc
diensten verarbeiten und nutzen, soweit der Kunde auf dem Auftragsformular eingewilligt hat. Im {ibrigen werden die
vorstehend genannten Verbindungsdaten, soweit sie fiir die Berechnung des Entgeltes erforderlich sind, unter Verkiir-
zung der Zielrufnummer um die letzten drei Ziffern gespeichert und spatestens 6 Monate nach dem Datum der Verbin-
dung geldscht. Abweichend kénnen die Daten nach Wahl des Kunden entweder
- vollstdndig gespeichert oder
—nach Versendung der Rechnung an den Kunden vollsténdig geléscht werden.
Die Art der Speicherung ist auf dem Auftragsformular im dafiir vorgesehenen Feld anzukreuzen. Die Léschung kann
unterbleiben, soweit der Kunde vor der Loschung Einwande gegen die Rechnungshéhe erhoben hat. Sind die Daten ver-
kiirzt gespeichert oder auf Verlangen des Kunden vorzeitig geldscht worden, ist The Phone House im Falle einer Rekla-
mation des Kunden insoweit von der i zum is der Richtigkeit der R dhe befreit, sofern der
Kunde hierauf zuvor in dr deutlich Form hi worden ist.
Im Zusammenhang mit der unter Ziffer 17 dieser Bedingungen niedergelegten Regelung ist The Phone House berech-
tigt, die Bestandsdaten ihrer Kunden im Falle einer Vertragsiibernahme der Kundenverhaltnisse durch einen Mobilfun-
knetzbetreiber an den iiberr Mobil etzbetreiber zu Gibermitteln. Dies geschieht in Erfiillung der zwischen
The Phone House und dem |ewe|\|gen etzbetreiber in deren Dier ietervertrag niedergelegten Pflichten
(§5Abs. 1 Satz 2 TDSV ./. Telekommuni verordnung).
The Phone House darf die personenbezogenen Daten des Kunden an den Fraud Prevention Pool iibermitteln, soweit
dies zum Schutz vor Missbrauch und Forderungsausfallen erforderlich ist und der Kunde hierin eingewilligt hat. Nahe-
res ist in Ziffer 16 geregelt.

Fraud Prevention Pool (FPP)

The Phone House ist Teilnehmer des Fraud Prevention Pool (FPP). Aufgabe des FPP ist es, den Teilnehmern Informa-
tionen zu geben, um sie vor Forderungsausféllen zu schiitzen und ihnen gleichzeitig die Maglichkeit zu erdffnen, den/die
Kunden bei Verlust der Telekon ionskarte und/oder 1 vor weitergehenden Folgen zu bewahren. Die
(ibermittelten Daten werden ausschlieBlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.

Teilnehmer des FPP sind ausschlieBlich Diensteanbieter der Telekommunikation (TK-Dienstleister).Uber die derzeitigen
Teilnehmer erteilt auf Anforderung der FPP-Betreiber Auskunft.

Der FPP arbeitet nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Danach kann nur der Teilnehmer Auskunft aus dem FPP erhal-
ten, der dem FPP auch Informationen iibermittelt.

Von den FPP-Teilnehmern werden mit Bearbeitung des Auftrags auf Lieferung einer TK-Dienstleistung bei Privatperso-
nen und nicht im Handelsregister eingetragenen Firmen insbesondere folgende Bestandsdaten an den FPP {ibermittelt:
Art der Di i Auftrags- und K Anrede, Titel, Vorname, Name, evtl. Kennzeichen
Gewerbe/Freiberufler, Gewerbename, Geburtsdatum, StraBe und Hausnummer, Landerschliissel, PLZ und Ort. Bei im
Handelsregister eingetragenen Firmen werden anstelle Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Kennzeichen Gewerbe/Frei-
berufler und Gewerbename insbesondere folgende {ibermittelt: Fir Registernummer, Regi-
sterort und Registername. Wéhrend der Vertragslaufzeit zwischen dem Kunden und dem FPP-Teilnehmer tibermittelt
dieser an den FPP insbesondere folgende Daten und Merkmale: Anderung der Bestandsdaten, Beendigung des Ver-
trags, Sperre wegen auffélligen Nutzungsverhaltens und der damit verbundenen Gefahr der Nichtzahlung, weil unbe-
kannt verzogen, wegen Insolvenzverfahrens, wegen begriindeten Betrug: , wegen . The Phone
House ist berechtigt, dem FPP im vorstehend dargestellten Umfang Daten und Merkmale des Kunden zu Gibermitteln.
Aus dem Datenbestand erhalten andere FPP-Teilnehmer nur dann Auskunft, wenn ihnen von der Person/Firma ein Auf-
trag auf Erbringung einer TK-Dienstleistung vorliegt bzw. mit der Person/Firma bereits eine Kundenbeziehung besteht.

Bei der Neuanfrage kann eine FPP-Auskunft z.B. enthalten: Keine Daten gespeichert, Anzahl/Vertragsdatum von Ver-
tragsverhéltnissen eines bestimmten Zeitraums, Hinweise auf vorangegangene Sperre. Bei einer bestehenden Kunden-
beziehung kann eine FPP-Auskunft z.B. enthalten: Berichtigung und/oder Loschung von Bestandsdaten, Hinweise auf
Sperrung und Hinweis, dass die Person/Firma bei weiteren FPP-Teilnehmern Kunde geworden ist.

Die FPP-Datenbank wird von der Firma Biirgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Postfach 500 166, 22701
Hamburg, Telefon 040 / 89 80 30) betrieben. Der FPP-Betreiber hat D d den des -
tenschutzgesetzes (BDSG) seine Tatigkeit bei der zustdndigen Aufsi dem H Datenschutzbeauf-
tragten (Baumwall 7, 20459 Hamburg) angemeldet. Sofern der Kunde Auskunft iiber die in der FPP-Datenbank zu einer
Person/Firma gespeicherten Daten wiinscht, ist ein schriftlicher Antrag an den Betreiber der FPP-Datenbank zu richten.
Fiir die Auskunft kann ein Entgelt entsprechend § 34 Abs. 5 BDSG erhoben werden.

Wechsel des Vertragspartners
The Phone House ist berechtigt, ihre sich aus dem Vertrag mit dem Kunden ergebenden Rechte und Pflichten (ins-
besondere aus diesen Geschaftshedingungen) auf den Betreiber des jeweils vom Kunden gewdhiten Mobilfunknet-

zes zu i (Ub des durch den j Mobilf ). Im Einzelnen handelt
es sich um die eines Mobilft
~Fiir das T-Mobile-Mobilfunknetz ist der i die T-Mobile GmbH, Land-

grabenweg 151 in 53227 Bonn

~ Fiir das Vodafone D2-Mobilfunknetz ist der ii die
1, 40547 Diisseldorf

~ Fiir das E-Plus-Mobilfunknetz ist der iibernehmende Vertragspartner die E-Plus Service GmbH & Co.KG, Edison
Allee 1, 14473 Potsdam.

D2 GmbH, Am Seestern

Allgemeine Bestimmungen

Miindliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen und Ergénzungen des Vertrages und dieser Geschéftsbedingun-
gen bediirfen der Schriftform.

Ist eine Bestimmung des Vertrages und/oder dieser Geschéftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die
Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen hiervon unberiihrt.

Die vertraglichen Beziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der publik D
des UN-Kaufrechtes (CISG).

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des dffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermdgen, so
ist ausschlieBlicher Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhaltnis Miinster. Dies gilt ebenso, falls der
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt-
sort nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt hat. The Phone House ist jedoch berechtigt, den Kunden an jedem ande-
ren gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
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